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Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes 
 
 
Vor Ihnen liegt der Haushaltsplan 2021 der Stadt Oberzent. Damit Ihnen die Benutzung und 
das Verständnis leichter fallen, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen: 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
 
Die doppische Haushaltswirtschaft basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der 
Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG). 
 
 
Haushaltssatzung 
 
Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung stellt den 
rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. 
 
 
Die Doppik und der grundsätzliche Aufbau des Haushaltes 
 
Zum 1. Januar 2009 haben alle vier ehemaligen Kommunen der heutigen Stadt Oberzent 
ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. 
 
Grundgedanke der Doppik ist das Ressourcenverbrauchskonzept. Hiernach sind im 
Haushalt nicht nur die Einnahmen und Ausgaben auszuweisen, sondern alle 
Ressourcenverbräuche und alle Ressourcenerträge periodengerecht (die Kameralistik 
verstößt gegen diesen Grundsatz der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung) zu 
erfassen. Ressourcen sind beispielsweise Gebäude, Einrichtungen, technische 
Ausstattungen oder Geldanlagen.  
 
Nach den Regeln der Kameralistik ist ein Haushalt dann ausgeglichen, wenn die laufenden 
Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Der neue Deckungsgrundsatz 
verlangt hingegen, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode (z.B. Kalenderjahr) durch 
das Ressourcenaufkommen derselben Periode gedeckt werden muss.  
 
Der Ressourcenverbrauch einer Stadt geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch 
eines Jahres hinaus. Es werden Ressourcen genutzt, für deren Nutzung im betrachteten 
Zeitraum kein Geld abfließt.  
 
Beispiel: Immobilien verlieren durch ihre Nutzung im Zeitverlauf an Wert. Abnutzung, 
Verschleiß, Witterungseinflüsse oder (besonders bei IT-Systemen) Überalterung 
reduzieren den Wert des Anlagevermögens. In der Kameralistik wurde dieser 
Ressourcenverbrauch erst sichtbar, wenn im Laufe der Zeit Reparaturen, Instandhaltungen 
oder Neuanschaffungen nötig wurden.  
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Durch die Doppik wird der entstehende Wertverzehr dem jeweiligen Jahr zugeordnet in 
dem er entstanden ist. Allgemein erfolgt diese Zuordnung über sogenannte 
Abschreibungen, die das Anlagevermögen vermindern. Um diesen Aufwand, der durch die 
Abschreibung entsteht, auszugleichen muss eine entsprechende Deckung mit Erträgen 
entgegenstehen. Übersteigen die entstandenen Aufwendungen die erwirtschafteten 
Erträge, reduziert sich das Reinvermögen (Eigenkapital) der Stadt. Sie lebt dann 
sprichwörtlich von der "Substanz".  
 
Die Doppik ermöglicht: 

• die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens, 

• eine dezentrale Ressourcenverantwortung, 

• den Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes, 

• die Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust), 

• die Ermittlung der Abschreibungen, 

• die periodengerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen, 

• die Erfassung von Kosten und Leistungen, 

• die Schaffung von (Kosten-)Transparenz. 
 
Das doppische Haushalts- und Rechnungswesens besteht aus drei Komponenten: 
 

➢ Vermögensrechnung/Bilanz (hier erfolgt keine Planung!) 
 
Kernstück im Drei-Komponenten-System ist die Bilanz, die stets zum Ende des 
Haushaltsjahres (31.12.) aufgestellt wird. Sie enthält als Stichtagsrechnung die 
Ergebnisse der beiden anderen Komponenten und fungiert somit als Bindeglied.  

 
➢ Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt) 

 
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und 
Verlustrechnung. Als Stromgröße stellt sie laufend die Differenz der Aufwände und 
Erträge dar.  

 
➢ Finanzrechnung (Planung: Finanzhaushalt) 

 
Die wichtigste Ergänzung zur Rechnungslegung nach Handelsrecht ist die 
sogenannte Finanzrechnung, die ebenfalls ganzjährig laufend geführt wird. Sie ist 
die wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Haushaltsplans. Eine exakte 
Entsprechung gibt es bei Kaufleuten nicht. Diese erstellen allenfalls nachträglich, 
bei den Jahresabschlussarbeiten, eine Kapitalflussrechnung. 
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Die drei Komponenten werden in einem integrierten Rechnungsverbund geführt, das heißt 
es wird parallel in allen drei Rechenwerken gebucht. Folgende Darstellung veranschaulicht 
die systematische Verbindung der einzelnen Komponenten untereinander: 
 

 
 
 
Aufbau und Einteilung des Haushaltsplanes 
 
Der Haushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen 
Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden wiederum in sogenannte Teilhaushalte (Teilergebnis- 
und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Produkte fließen in die jeweiligen Teilhaushalte 
ein. Die Investitionen sind Teil des Finanzhaushaltes und werden zusätzlich in einem 
Investitionsplan dargestellt. 
 
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst 
einen vorgegebenen Finanzrahmen, der z.B. einer Organisationseinheit zur selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet werden kann. § 4 Abs. 1 
GemHVO bezieht den Budgetbegriff auf die Teilhaushalte. Näheres zu den bei der Stadt 
Oberzent gebildeten Budgets kann der Budgetübersicht entnommen werden. 
 
  

Finanzrechnung Ergebnisrechnung

(Kapitalflussrechnung) (Gewinn- und Verlustrechnung)

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital

Immat. Vermögensgeg. Jahresergebnis

Sachanlagevermögen Sonderposten

Finanzanlagevermögen
(Invest.-Zuweisungen + Beiträge)

Umlaufvermögen Rückstellungen

Flüssige Mittel Verbindlichkeiten

= Finanzmittelsaldo Aktive Rechnungs-

abgrenzungsposten

Passive Rechnungs-

abgrenzungsposten
= Jahresergebnis

Vermögensrechnung 

(Bilanz)

Einzahlungen und 

Auszahlungen

Erträge und 

Aufwendungen
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Produkte = Kostenträger 
 
Der Haushalt der Stadt Oberzent richtet sich nach dem Produktbereichsplan (siehe Muster 
12 GemHVO), der 16 übergeordnete Produktbereiche vorgibt. Die einzelnen Produkte 
geben durch ihre Bezifferung die Zugehörigkeit zum jeweiligen Produktbereich (= 
Teilhaushalt) wieder.  
 
Die Produkte sind sechsstellig und die ersten zwei Ziffern bezeichnen den Produktbereich. 
Die ersten vier Ziffern bilden die im Muster 12 GemHVO darüber hinaus empfohlene 
Produktgruppe, welche z. B. maßgeblich für statistische Meldungen ist. Die vollständigen 
sechs Ziffern bilden dann das eigentliche Produkt (Kostenträger, Wofür sind die Kosten 
entstanden?). 
 
Beispiel: 
Produktbereich  08  Sportförderung 
Produktgruppe  0820  Sportstätten und Bäder 
Produkt   082030 Schwimmbäder 
 
In der Buchhaltung werden alle Produkte noch eine Ebene tiefer in Kostenstellen (Wo sind 
die Kosten entstanden?) gegliedert. Die Haushaltsplanung erfolgt im Jahr 2021 erstmals auf 
Kostenstellen- und Kostenträgerebene. Für die leichtere Darstellung ist im Haushaltsplan 
die Ebene der Kostenträger abgedruckt.  
 
Beispiel: 
Kostenstelle  08203021 Schwimmbad Beerfelden 
Kostenstelle  08203022 Schwimmbad Hetzbach 
Kostenstelle   08203040 Schwimmbad Finkenbach 
 
 
Konten = Kostenarten 
 
Zusätzlich zur Zuordnung zu den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen erfolgt eine 
Zuordnung aller Buchungen bzw. Planzahlen zu Konten nach dem Kommunalen 
Verwaltungskontenrahmen (KVKR – siehe Muster 13 GemHVO). Über die Konten werden 
die jeweiligen Kostenarten (Was für Kosten sind entstanden?) dargestellt. 
 
Die Konten sind siebenstellig und die erste Ziffer bezeichnet die Kontenklasse und somit 
auch die Zuordnung zu Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt. 
 
Beispiel: 
Kontenklasse  6  Betriebliche Aufwendungen 
Kontengruppe  60  Aufwendungen für Material, Energie und sonstige  
     verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 
Hauptkonto  605  Energie, Wasser, Abwasser 
Konto   6051000 Strom 
Konto   6052000 Gas 
 
 

10



Vorzeichensystematik 
 
Kernelement der Doppik ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und 
zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite. Die Darstellung der auf den 
Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik: Werte, 
die im Soll gebucht werden, sind mit einem + als Vorzeichen versehen; Werte, die im Haben 
gebucht werden, erhalten ein - .  
 
Ergebnishaushalt: Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, 
d.h. sie sind mit einem + zu planen. Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die 
Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem - zu versehen. 
 
Finanzhaushalt: Für die Finanzkonten (Kontenklasse 8) gilt: Einzahlungen werden im Soll 
gebucht und erhalten deshalb ein +; Auszahlungen erfolgen auf der Haben-Seite und sind 
mit einem - zu versehen.  
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Vorbericht 
zum Haushaltsplan der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2021 

 
Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie 
einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen liefern. Er ist dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 4 
Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen. 
 
 

I. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre 
 
Die Stadt Oberzent entstand am 01.01.2018 durch eine freiwillige Fusion der Stadt 
Beerfelden und der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal. Auf Vorjahre vor 
2019 und 2020 wird in diesem Haushaltsplan nicht eingegangen und es erfolgt keine 
weitere Erläuterung. Ebenso wird auf die Vorlage des letzten Jahresabschlusses in der 
Anlage verzichtet, da noch keine Eröffnungsbilanz und kein Jahresabschluss der Stadt 
Oberzent existiert. 
 
Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019: 
 

• Vorläufige Jahresergebnisse (Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung) 
 
Ergebnishaushalt: 
 
 im ordentlichen Ergebnis 
 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 22.431.504,00 EUR 

 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -22.913.022,00 EUR 

 mit einem Saldo von    -481.519,00 EUR 
 
 im außerordentlichen Ergebnis   
 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 167,00 EUR 

 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 50,00 EUR 

 mit einem Saldo von  117,00 EUR 
 
 mit einem Defizit von 481.402,00 EUR 
 
 
Finanzhaushalt: 
 
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 376.835,00 EUR 
 

und dem Gesamtbetrag der 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 987.347,00 EUR 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -4.980.792,00 EUR 
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mit einem Saldo von  -       3.993.445 EUR 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.505.271,00 EUR 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -814.542,00 EUR 

mit einem Saldo von  3.690.729,00 EUR 
 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 74.119,00 EUR 
 

 

Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020: 
 

• Vorläufige Jahresergebnisse (Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung) 
 
Ergebnishaushalt: 
 
 im ordentlichen Ergebnis 
 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 23.577.370,00 EUR 

 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -22.826.484,00 EUR 

 mit einem Saldo von    750.887,00 EUR 
 
 im außerordentlichen Ergebnis   
 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 EUR 

 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 EUR 

 mit einem Saldo von  0,00 EUR 
 
 mit einem Überschuss von 750.887,00 EUR 
 
Finanzhaushalt: 
 
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.368.522,00 EUR 
 

und dem Gesamtbetrag der 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.728.019,00 EUR 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.454.648,00 EUR 

mit einem Saldo von   -726.628,00 EUR 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.053.501,00 EUR 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -774.317,00 EUR 

mit einem Saldo von  1.279.184,00 EUR 
 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.921.078,00 EUR 
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Der Gesamtbetrag der festgesetzten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Jahr 2019 auf 3.346.905 € und in 2020 auf 
3.006.884 €.  
 
Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 500.000,00 EUR je Haushaltsjahr festgesetzt. 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf  380 v. H. 

 
 

• Tatsächliche Entwicklung der Jahre 2019 und 2020 
 

Die in der Haushaltssatzung 2019 / 2020 festgesetzten Darlehensaufnahmen stehen noch 
teilweise zur Verfügung, da nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt wurden. Aus 2019 
stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von 46.905 € zur Verfügung und aus dem Jahr 
2020 in Höhe von 3.006.884 €.  
Ein Kassenkredit wurde in dieser Zeit nicht benötigt. 
 
Das Gesamtjahresergebnis 2019 wird voraussichtlich schlechter ausfallen, als geplant. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand wird das Jahr 2019 sogar defizitär abschließen. Ohne 
Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss können hier jedoch noch keine belastbaren 
Endzahlen genannt werden. Das Gesamtjahresergebnis 2020 wird voraussichtlich besser 
ausfallen, als geplant. Allerdings ist es schwierig eine gewissenhafte Prognose abzugeben, 
wenn für die Vorjahre keine Jahresabschlüsse aufgestellt wurden und die Vorjahreszahlen 
nicht belastbar sind. 
 
Sollte am Ende ein Defizit für 2019 verbleiben, so ist dieser Betrag grundsätzlich mit dem 
Überschuss aus 2020 auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2018 besteht einmalig die 
Möglichkeit, das Defizit mit dem Eigenkapital zu verrechnen. 
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II. Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2021 
 

• Ergebnishaushalt:  
 
Das Haushaltsjahr schließt mit einem sehr knappen Überschuss im Ergebnishaushalt ab.  
Hier muss angemerkt werden, dass für ein Haushaltsausgleich eine Erhöhung sämtlicher 
Steuern zugrunde liegt. Bereits im Dezember 2020 wurde die Erhöhung der Hundesteuer 
und Spielapparatesteuer mit Beschluss einer neuen Satzung zum 01.01.2021 festgelegt. 
Außerdem wurde beschlossen, dass eine Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2021 eingeführt 
wird.  
 
Für die Erstellung des Haushaltsplanes wurden sämtliche Fördermittel geprüft und 
berücksichtigt. Trotz alldem war es immer noch nicht möglich, den Ergebnishaushalt 2021 
ohne eine Steuererhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer 
auszugleichen. Weitere Kürzungen bei den Ausgaben waren nicht mehr möglich. Es blieb 
also nur noch eine Erhöhung der Einnahmenseite. Aus diesem Grund steigen die Hebesätze 
für die Grundsteuer A um 145 Hebesatzpunkte auf 495 Hebesatzpunkte, für die 
Grundsteuer B um 130 Hebesatzpunkte auf 495 Hebesatzpunkte sowie die Gewerbesteuer 
um 20 Hebesatzpunkte auf 400 Hebesatzpunkte.  
 
Unabhängig von der Einnahmenentwicklung steigen die fixen Ausgaben jedes Jahr um etwa 
3-5 % an. Dies sind vor allem die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, aber auch 
die fixen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen steigen jedes Jahr konstant in diesem 
Umfang an. Bei gleichbleibenden Steuereinnahmen wird der verbleibende Spielraum 
immer kleiner. Zudem sind im Rahmen gesetzlicher Änderungen viele Heizungsanlagen im 
Stadtgebiet auszutauschen und zu erneuern. Ebenso sind einige Fensteranlagen in 
städtischen Objekten in einem schlechten Zustand, sodass in den kommenden Jahren mit 
erhöhten Instandsetzungsaufwendungen zu rechnen ist. 
 
Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes steigt wieder deutlich an. Im Jahr 2021 wird 
von rund 25,8 Mio. Euro ausgegangen. Im Jahr 2019 waren es rund 23,5 Mio. Euro und 
2020 24,1 Mio. Euro. In 2018 waren es 23 Mio. Euro, vor der Fusion im Jahr 2017 nur 21 
Mio. Euro. 
 
 

• Finanzhaushalt:  
 
Der Finanzhaushalt für die kommenden Jahre ist geprägt von zahlreichen Kanal- und 
Wasserleitungssanierungsmaßnahmen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf und eine 
erneute Aufschiebung ist nicht mehr möglich. Der Bereich Kanal wurde zum 01.01.2021 an 
den Abwasserverband Mittlere Mümling übertragen. Allerdings müssen hier seitens der 
Stadt Oberzent begonnene Baumaßnahmen aus dem Jahr 2020 noch beendet werden. 
Hierzu sind noch Mittel in Höhe von rund 1.196.008,- Euro notwendig.  
 
Aufgrund einiger Mängel besteht Handlungsbedarf an vielen städtischen Gebäuden. In 
Feuerwehrhäusern und auch bei den Kindertagesstätten besteht ein notwendiger 
Handlungsbedarf bezüglich Sanierungsmaßnahmen und/oder Erweiterungen des 
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Platzangebotes. Aus diesem Grund werden im Jahr 2021 das Feuerwehrhaus Airlenbach, 
die Kindertagesstätte Beerfelden und die Kindertagesstätte in Kailbach erweitert.  
 
Bei der Kindertagesstätte Beerfelden besteht hauptsächlich akuter Platzmangel. Geplant 
sind daher ein Neubau und kleinere Sanierungsmaßnahmen im vorhandenen Gebäude. 
Hierfür werden einerseits Fördermittel genutzt und andererseits wird die Maßnahme durch 
eine Spende in Höhe von 1,5 Mio. Euro unterstützt.  
 
Für den Erweiterungsbau in Kailbach werden Fördermittel eingesetzt, sodass auch hier der 
Eigenanteil sehr gering ausfällt.  
 
Allerdings sind trotzdem für die Ausführungen aller Investitionen Kreditaufnahmen 
notwendig. 
 
Im Bereich des Brandschutzes sind zahlreiche Investitionen für notwendige Fahrzeugersatz-
beschaffungen vorgesehen, welche teilweise auch Umbauten an den Fahrzeughallen 
erfordern, da diese für die heutigen Fahrzeughöhen nicht mehr ausgelegt sind. Zudem 
muss hier auch Geld für neue Feuerwehreinsatzbekleidung aufgebracht werden, da die 
bestehende Einsatzbekleidung veraltet ist und nicht mehr die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt. 
 
Des Weiteren sind laut dem technischen Prüfdienst fast alle Feuerwehrhäuser in einem 
mangelhaften Zustand. Hier wurden für die kommenden Jahre trotzdem weitestgehend 
nur die Sanierungen eingeplant, wo die Zustände fast überhaupt nicht mehr haltbar sind.  
 
Im Bereich der Wasserleitungen werden jährlich hohe Auszahlungen fällig werden, um die 
teilweise bis zu 100 Jahre alten Wasserleitungen auszutauschen, die extrem anfällig für 
Rohrbrüche sind und hierdurch sehr hohe laufende Unterhaltungskosten verursachen. 
Hinzu kommt die Überprüfung und voraussichtliche Erweiterung der Wasserleitung um 
eine Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet zu gewährleisten.  
 
Das Gesamtvolumen für Investitionen beläuft sich im Jahr 2021 auf 5.526.905,- Euro. Hinzu 
kommen Maßnahmen in Höhe von 1.996.008,- Euro, die aus den Vorjahren übernommen 
und in 2021 abgeschlossen werden sollen.  
 
Der Kreditbedarf beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.899.975,- Euro. Hinzu kommt die 
Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.996.008,- Euro.  
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• Hessenkasse: 
 
Das Investitionsprogramm Hessenkasse ermöglicht der Stadt Oberzent, Investitionen in 
Höhe von rund 2,85 Mio. € zu finanzieren. Hierfür erhält die Stadt 90 % Zuschuss. Der 
Großteil des Eigenanteils wird durch ein zinsfreies 10-jähriges Darlehen finanziert (10 % der 
Zuschusssumme bis max. 25 Euro je Einwohner).  
 
Folgende Hessenkasse-Maßnahmen waren im Doppelhaushalt 2019 / 2020 vorgesehen 
und werden über die Jahre 2021 und 2022 fortgesetzt bzw. ergänzt.  
 
Tabelle am Ende des Vorberichts 
 
Die hier dargestellten Investitionsvolumen sind nicht alle vollständig mit der Hessenkasse 
förderfähig. Bei einigen Maßnahmen (siehe mit *** gekennzeichnet) werden zunächst 
Fördermittel aus anderen Förderprogrammen in Abzug gebracht und nur der verbleibende 
Restbetrag kann mit der Hessenkasse gefördert werden. Daher betragen die nun folgenden 
Zuschusssummen etwas weniger als 90 % der oben genannten Kosten. 
 
 

III. Sachstand der doppischen Jahresabschlüsse 
 
Die Jahresabschlüsse des Jahres 2015 der Stadt Beerfelden, der Gemeinden Hesseneck, 
Rothenberg und Sensbachtal sowie des Zweckverbandes KommunalServiceOberzent sind 
aufgestellt und geprüft. Für die Jahre 2016 wurde bereits das Anlagevermögen aus 2015 in 
das Finanzprogramm von 2016 übertragen. Die Jahresabschlüsse 2016 sollen bis Ostern 
vorliegen. Die Jahresabschlüsse für 2017 sollen dann bis Sommer folgen, ehe bis zum 
Jahresende mit der Eröffnungsbilanz 2018 begonnen werden soll.  
 
Die Arbeiten hierfür werden durch eine externe Beratungsfirma ausgeführt. Dieser 
Haushaltsplan sowie der Haushaltsplan zuvor, sieht die hierfür nötigen Mittel vor. 
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IV. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten 
 
Im Folgenden werden besondere Vorgänge oder in diesem Haushaltsplan eingeplante 
Einzel-Maßnahmen nach deren Produktzugehörigkeit erläutert. Auf unwesentliche oder 
alljährlich anfallende Positionen wird hierbei nicht gesondert eingegangen. 
 
Erläuterungen zu den Inhalten und Zielen der Produkte im Allgemeinen können Sie den 
Produktübersichtsblättern vor den jeweiligen Produkt-Auswertungen im Zahlenteil 
entnehmen. 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 01: Innere Verwaltung 
 
Produkt 011010-Gremien:  
Ergebnishaushalt:  

• Für die Ortsbeiräte wurden erneut Mittel für die freie Ortsgestaltung in Höhe von 
26.000,- € jährlich eingeplant.  
 

Produkt 012020-Verwaltungsservice: 
Finanzhaushalt:  

• Beschaffung eines DMS-Systems für die Verwaltung (30.000,- €). Die Mittel waren 
bereits für 2019 geplant und werden auf 2021 übertragen.  

• Schließanlage für das Rathaus in Beerfelden (8.000,- €) 
 

Ergebnishaushalt:  

• Renovierung des Zimmers 2 im Rathaus in Beerfelden (15.000,- €) 

• 2019 Sanierung der Fassade am Altbau des Rathauses Beerfelden (26.000,- €) 
(Hessenkasse). Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.  

• 2021 ff. Ausbildungskosten (Personal- und Lehrgangskosten) für 3 Auszubildende 
ab Sommer 2021. Zudem weitere Fortbildungskosten für 2 Verwaltungsfachwirte 
und 1 Verwaltungsfachwirt im 2. / 3. Jahr. 

• Pflegekosten eAkte-Basis für die gesamte Verwaltung 12.000,- € jährlich  

• 13.000 € Stellenbewertungsverfahren aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter; IKZ-Förderung 50% 

• 30.000 € Organisations- / Verwaltungsüberprüfung; IKZ-Förderung 50% 

• Datenschutzbeauftragter 8.000,- € jährlich  
 

Produkt 012030-IT/EDV: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 Austausch und Erneuerung EDV (21.000,- €) 
 

Ergebnishaushalt:  

• 2021 Austausch von Hardware, die unter die Grenze der zu aktivierenden 
geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen (z.B. Monitore, Drucker) 

• 0,5 Stelle für Digitalisierungsbeauftragten gemeinsam mit der Stadt Erbach; IKZ 
Fördermittel 25.000,- € 

• Höhere Datenleitungskosten, da die Standorte Sensbach und Rothenberg aufgrund 
der Datenmengen beeinträchtigt sind  
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• Leasing Laptops für Auszubildenden und einzelne Verwaltungsmitarbeiter (10.000,- 
€) 

Produkt 012040-Finanzen: 
Ergebnishaushalt:  

• 2019-2020ff. Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse und der 
Eröffnungsbilanz durch ein externes Unternehmen. Aufbau der Anlagebuchhaltung 
für die alten Jahre bis an das aktuelle Rechnungsjahr.  

• 2021: Beratungsleistungen zu Umsatzsteuer 2b durch Steuerberater (10.000,- €) 

• Zahlung der Newsystem-Kosten für 2021 aufgrund des Wechsels im Mai 2020 
(52.500,- €) 

 
Produkt 012050-Bauhof: 
Finanzhaushalt:  

• Fahrzeugbeschaffungen:  
o Beerfelden: 2021 Pritschen-Fahrzeug; Ankauf Teleskoplader, der dann 

wiederverkauft wird, um ein neues Fahrzeug zu leasen (57.000,-€).  
o Rothenberg: 2020 Unimog (180.000,- € - Hessenkasse) Mittel werden in 

2022 übertragen 

o Inzahlungnahmen bzw. Verkaufserlöse für Altfahrzeuge wurden eingeplant. 
o 2020 Erneuerung Silo Rothenberg (30.000,- €). Mittel werden in 2021 

übertragen. 
 
Ergebnishaushalt:  

• 2021 Renovierung des Personalaufenthaltsraumes im Bauhof Beerfelden mit 
Austausch der Fenster (20.000,-€) 

• 4.200 € Stellenbewertungsverfahren aller Bauhofmitarbeiter / innen; IKZ-Förderung 
50% 

• 15.500 € Organisationsüberprüfung im Bauhof; IKZ-Förderung 50% 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung 
 
Produkt 021010-Statistiken und Wahlen: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 Anschaffung Votemanager (1.250,- €) 
 
Die Kosten für folgende Wahlen wurden 2021 bis 2025 eingeplant: 

• 2021: Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl 

• 2022: keine Wahl 

• 2023: Landtagswahl 

• 2024: Bürgermeisterwahl, Europawahl  

• 2025: Bundestagswahl  
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Produkt 022010-Brandschutz: 
Finanzhaushalt:  

• 2019ff. Anbau Fahrzeughalle in Airlenbach, da neues Fahrzeug zu hoch ist (175.000,- 
€) (Hessenkasse); Mittel werden in 2021 übertragen und zusätzliche Mittel wurden 
eingeplant. (Gesamtauszahlungsbedarf: 303.755,-) 

• 2020-2021 Sanierung Feuerwehrhaus Kailbach (100.000,- €) (Hessenkasse) 

• 2021 Zäune um Löschteiche (60.000,- €) 

• 2021 Einsatzbekleidung der Feuerwehren (120.000,- €) - Feuerschutzkleidung 

• Fahrzeugbeschaffungen: Mittel für Beschaffung der Fahrzeuge übertragen 
o 2019TSF-W Airlenbach, Falken-Gesäß und Gammelsbach (3 x 70.000,- €) 
o 2020 TLF Beerfelden (275.000,- €) 
o 2021 TSF-W Hebstahl und Schöllenbach (2 x 70.000,- €) 
o 2022 DLK 23/12 Beerfelden (700.000,- €) 

• Landeszuweisungen für Fahrzeuge und Gebäudemaßnahmen wurden eingeplant. 
 

Ergebnishaushalt:  

• Gebäudeinstandhaltungen (teilweise stehen hier noch Haushaltsreste zur 
Verfügung):  

o 2019 Austausch Tore Beerfelden (80.000,- €) Mittel auf 2021 übertragen 
o 2021 Austausch Tor FW Olfen (15.000,- €) (Hessenkasse) 
o 2021 Austausch Tor FW Kailbach (10.000,- €) (Hessenkasse) 
o 2021 Sanierung Toilette FW Rothenberg (10.000,- €) 
o 2021 Austausch Eingangstür FW Beerfelden (18.000,- €) (Hessenkasse) 
o 2021 Überdachung Hintereingang FW Beerfelden (20.000,- €) (Hessenkasse) 
o 2021 Sonstige Reparaturarbeiten (12.000,- €) 

• 2020 Erneuerung Sirenensteuerung (40.000,- €) Mittel auf 2021 übertragen und 
zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000,- € in 2022 geplant (Hessenkasse) 
 

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen: 

• Keine Veränderungen zum Vorjahr 
 
Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays (12.000,- €) 
 

Ergebnishaushalt:  

• Ab Frühjahr 2019 Miete der stationären Messgeräte (technische Einsätze in den 
vorhandenen Säulen) (jährlich 38.200,- €) 

• Einnahmen aus Verwarnungsgeldern steigen entsprechend wieder an 

• Ausgaben für Fallverarbeitung durch Software, Porto u. ä.  steigen ebenfalls an 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben (entfällt) 
Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land 
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▪ Teilhaushalt/Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft 
 
Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege: 
Ergebnishaushalt:  

• 2021: Hilfe für Vereine im Rahmen der Corona-Pandemie (25.000,-€) 

• 3.400 € Kulturbeauftragter / Aufwandsentschädigung 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 05: Soziale Leistungen 
 
Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung: 

- Keine Veränderungen 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 06: Kinder- Jugend- und Familienhilfen 
 
Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit: 
Ergebnishaushalt:  

• Förderung von Jugendarbeit in Vereinen (15.000,- €) 

• Weiterbildung des Jugendpflegers (1.800,- €) 
 
Produkt 062010-Kindertagesstätten: 
Finanzhaushalt:  

• 2019 Kailbach: Errichtung Zaun mit Tor im Zugangsbereich (5.000,- €) Mittel werden 
in 2021 übertragen 

• 2020/ 2021: Erweiterungsbau und Umbau Kindertagesstätte Beerfelden Mittel 
werden übertragen, Landesförderung und Spende (Auszahlungen: 2.250.000,- €/ 
Einzahlungen: 2.130.000,- € = Eigenanteil: 120.000,- €) 

• 2021: Erweiterungsbau Kita Kailbach: Kosten werden durch Landesförderung und 
IKEK weitestgehend gedeckt (Auszahlungen: 790.000,- € / Einzahlungen: 590.000,- 
€ = Eigenanteil: 200.000,- €) 

• 2021: Errichtung Waldkita Beerfelden, Förderung durch LEADER-Mittel (Auszahlung 
80.000,- €/ Einzahlung 50.000,- € = Eigenanteil: 30.000,- €) 

 
Ergebnishaushalt:  

• Gebäudeinstandhaltungen:  
o Rothenberg: 2021 Instandsetzungsarbeiten (5.000,- €) 
o Unter-Sensbach: 2020 Erneuerung Fenster und Außentüren (90.000,- € - 

Hessenkasse) Mittel werden übertragen 

• Eine Mitarbeiterin der Kita Beerfelden befindet sich seit 2016 in der Ansparphase 
eines Sabbaticals. Im Herbst 2019 beginnt die dreijährige Freistellungsphase. 
Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet, die ab der Freistellungsphase in Anspruch 
genommen wird. 

• Personalkosten: Im Rahmen der Erweiterungsbauten wird mehr Personal benötigt. 
Zudem wird im Rahmen des Guten-Kita-Gesetzes ebenfalls eine Aufstockung des 
Personals im Bereich Kindertagesstätten notwendig.  
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Produkt 063010-Förderung anderer Träger: 
Ergebnishaushalt:  

• Hier wird der Betriebskostenzuschuss an die Evangelische Kindertagesstätte 
Beerfelden ausgewiesen  

• Außerdem sind hier die vom Land erhaltenen anteiligen Zuweisungen für die 
Freistellung der Kita-Gebühren der Kinder der evangelischen Kita ausgewiesen 
sowie deren Weiterleitung an die Kirche 

 
Produkt 064010-Spielplätze: 
Finanzhaushalt:  

• Pauschale Mittel für die Beschaffung von Spielgeräten (10.000,- €).  
Ergebnishaushalt:  

• Diverse Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Spielplätzen zur Gewährleistung 
der Sicherheit (15.000,- €) 

 
Produkt 065020-Betreute Ganztagesschule: 
Ergebnishaushalt:  

• Übernahme der Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule 
Rothenberg ab August 2019 (kostenneutral). Hierfür wurden entsprechende 
Personalkosten eingeplant. 

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste 
 
Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen: 
Ergebnishaushalt:  

• Übernahme der Mietaufwendungen für 1,5 Jahre mit anteiliger Rückerstattung 
durch die Ärzte vor Ort.  

• Ertüchtigung des Gebäudes im Rahmen des Brandschutzes (85.000,- €) 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung 
 
Produkt 082010-Sportplätze: 
Finanzhaushalt:  

• 2019 Investitionszuschuss an Türkspor Beerfelden für Neubau Sportplatz (60.000,- 
€) Mittel wurden übertragen 

 
Ergebnishaushalt:  

• 2021: Instandhaltung diverser Sportplätze im Rahmen der Vereinsunterstützung 
(20.000,- €) 

• 2021: Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden (25.000,- €) (Hessenkasse) 
 
Produkt 082020-Turn- und Sporthallen: 
Finanzhaushalt:  

• Sporthalle in Unter-Sensbach: Sanierung zum Teil über das KIP-Programm, diese 
Mittel wurden bereits 2017 veranschlagt und stehen als Haushaltsrest zur 
Verfügung (196.400,- €). 2020 darüber hinaus erforderliche Sanierungsarbeiten 
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(247.600,- € - Hessenkasse); Maßnahme wurde begonnen und weitere Mittel über 
den bisherigen Ansatz hinaus sind im Haushaltsplan veranschlagt (Auszahlung: 
423.000,- €/ Einzahlung 30.200,- €) 

 
Produkt 082030-Schwimmbäder: 
Finanzhaushalt:  

• 2020-2021 Im Rahmen des SWIM-Programmes wurden Mittel für die Sanierung der 
Schwimmbäder in Hetzbach und Finkenbach eingeplant. Je Bad soll die Sanierung 
auf 100.000,- € beschränkt werden, da bis zu dieser Summe die Förderquote 60 % 
beträgt  

Ergebnishaushalt:  

• 2021: 3 befristete Stellen für die Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs. Zudem 
Mittel für Leistungen von extern zur Bäderbetreuung (3.000,- €).  

• 2021: Ertüchtigung/Reparatur Waldseebad Beerfelden (50.000,- €) 

• Fenster Schwimmbad Hetzbach (1.500,- €) 
• Fußboden Schwimmbad Hetzbach (2.000,- €) 

 
Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 ff. Ertüchtigung der Sensbacher Höhe im Rahmen eines 
Bundesförderprogramms. Der Antrag hierfür wurde in 2020 fristgerecht gestellt 
und eine Bewilligung steht derzeit aus. Gesamtvolumen der Investition von 2021 – 
2024 sind 3.000.000,- €. Die Fördersumme beträgt 2.700.000,- €.  

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
 
Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 
Ergebnishaushalt:  

• Jährliche Fortführung der ALKIS-Daten Liegenschaftskatasterinformationssystem 

(5.000,- €) 
 

Nachrichtlich: Gigabitausbau in der Kommune 
Die Breitbandstrategie des Landes Hessens sieht vor, dass bereits bis 2030 der 
flächendeckende Ausbau von Glasfaseranschlussnetzen inklusive einer Glasfaser-Inhouse-
Verkabelung (bis in die Wohnung FTTH-Netz) abgeschlossen sein soll. Der Odenwaldkreis 
hat hierfür eine Gigabitstudie in Auftrag gegeben, die im Ergebnis zeigt, dass der 
flächendeckende Glasfaserausbau im Odenwaldkreis nur gemeinsam mit allen Städten 
und Gemeinden des Kreises zusammen erfolgen kann. Eine Förderung des Gigabitausbaus 
wird mit bis zu 90% der förderfähigen Kosten subventioniert.  
 
Gemeinsam mit der Brenergo soll eine Gigabitstrategie für unsere Stadt erstellt werden. 
Als Ergebnis unserer kommunalen Gigabitstrategie werden wir die Kosten des 
bevorstehenden Ausbaus für uns kennen, die Fördermöglichkeiten, sowie die Höhe 
unserer Eigenbeteiligung.  
  

23



Der Bescheid einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach Richtlinie zur 
Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 50.000 
€ liegt vor. Eigenmittel sind nicht notwendig. Die Ausschreibung und Vergabe zur 
Erbringung der Dienstleistung sowie die Erstellung der Gigabitstrategie erfolgt in 
Abstimmung mit der Brenergo.  
 
 
Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung: 
Finanzhaushalt:  
Die Förderquote für IKEK beträgt ab 2021 90 % der Nettokosten.  

• IKEK-Hochbaumaßnahmen:  
o 2021:  

- Abbruch Eberbacher Weg 3, Beerfelden 94.000,- €  
- Toilettenanlage am Brunnen, Beerfelden 35.000,- €  
- Mehrzweckgebäude Kailbach 97.000,- €;  
- DGH Hebstahl 59.500,- € in 2021 und 2022, 
- Bahnhof Hetzbach 59.500,- € in 2021  

• Für allgemeine Beratungskosten und den städtebaulichen Fachbeitrag werden 
15.000,- € veranschlagt. 

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 10: Bauen und Wohnen 
 
Produkt 102010-Bauverwaltung: 
Ergebnishaushalt:  

• 2021 weitere Stelle Bauverwaltung zur Verstärkung für die Abarbeitung der 
zahlreichen Maßnahmen sowie Reduktion der externen Planungskosten 

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung 
 
Produkt 113010-Abwasserbeseitigung: 
Finanzhaushalt:  

• Übertragung des Anlagevermögens an den AVMM 

• Für die Abwicklung der begonnen Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 1.196.008,- 
€ notwendig, die als Mittel übertragen werden.  

Ergebnishaushalt:  

• Die Verbandsumlagen an die Abwasserverbände sind weiter zu zahlen  

• An den Abwasserverband Mittlere Mümling sind Umlagen für das Alt- bzw. 
Neuvermögen zu zahlen.  

• Für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen verbleibt bei der Stadt ein gewisses 
Budget 

• 50.000 € IKZ- Förderung für Zusammenarbeit mit AVMM 
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Produkt 114010-Wasserversorgung: 
Finanzhaushalt:  

• 2020-2022 Objektschutz an allen 18 Hochbehältern: 2020 Einbau von 
Sicherheitstüren (90.000,- €), 2021-2022 Errichtung von Zaunanlagen (180.000,- €) 
Mittel werden übertragen 

• 2019-2023 Erneuerung von Hydranten und Schieberkreuzen im gesamten 
Stadtgebiet zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (550.000,- €) 

• 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Am Südhang Finkenbach 
(115.000,- €) Mittel übertragen 

• 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Fr.-Ebert-Str. Beerfelden 
(165.000,- €) Mittel übertragen 

• 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Zum Roten Wasser Olfen 
(225.000,- €) Mittel übertragen 

• 2020 Austausch Eternit-Leitung Gabelsberger Straße bis Turmstraße (22.000,- €) 
Mittel übertragen und zusätzliche Mittel in Höhe von 63.000,- € 

• 2020 Austausch Hauptwasserleitung Am Kastell Hesselbach (75.000,- €) Mittel 
übetragen 

• 2019 Funk-Überwachung aller Hochbehälter (135.000,- €) Mittel übertragen, da die 
Umsetzung bereits läuft 

• 2021 Austausch UV-Filter an HB Ober-Sensbach, Fischhäusel und Steingrund je 
18.000,- € 

• 2021 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte (5.000,- €) 

• 2021 DEA Unter-Sensbach / Hebstahl (25.000,- €) 

• 2021 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn (6.500,- €) 

• 2021 Ausbau und Erweiterung Wassernetz 150.000,- €; 100.000,- € in 2022 

• 2021 Neubau Wasserleitung in Unter-Sensbach 240.000,- € 

• 2021: Wasserrechte für das gesamte Stadtgebiet (40.000,- €) 
 

Ergebnishaushalt:  

• Aufgrund der alten Wasserleitung kommt es zu einer Vielzahl an 
Wasserrohrbrüchen, die schwer vorhersehbar und planbar sind. Hier werden 
zukünftig die Instandhaltungskosten weiter ansteigen.  

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
 
Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung: 
Finanzhaushalt:  

• 2019 Straßenerneuerung Fr.-Ebert-Straße Beerfelden (135.000,- €) Mittel 
übertragen 

• 2021 Neubau Gehweg Diesel- / Liebigstraße (63.000,- €) 

• 2021 Wendeplatz FW Olfen (27.000,- €) 

• 2021 Straßenwasserführung „Zum Roten Wasser“ (6.000,- €) 
 
Ergebnishaushalt:  

• 2020 Pauschalansatz für weitere Straßenreparaturen mit hoher Priorität: 200.000,- 
€ 
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Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 Salzstreuer für Fahrzeug (25.000,- €) 
 

Ergebnishaushalt:  

• Die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen erfolgt durch eine Fremdfirma.   
 
Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen: 

- Keine nennenswerten Veränderungen 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege 
 
Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen: 
Ergebnishaushalt:  

• Keine nennenswerten Veränderungen 
 
Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen: 
Ergebnishaushalt:  

• Hier wurden die Projektmeldungen des Geo-Naturparks berücksichtigt (außer 
Bänke) 

 
Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen: 
Finanzhaushalt:  

• 2019-2020 Anlage von Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen (60.000,- €) 
(Hessenkasse); Umsetzung läuft, daher Mittelübertragung 

 
Ergebnishaushalt:  

• 2020 Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden 
(50.000,- €) (Hessenkasse) Mittel übertragen 

 
Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft: 
Finanzhaushalt:  

• Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:  
o Verfahren Falken-Gesäß: Mittel 2021-2022 eingeplant (40.000,- €) 
o Verfahren Rothenberg: Mittel 2021-2022 eingeplant (90.000,- €) 
o Verfahren Hetzbach: Mittel 2021-2022 eingeplant (110.000,- €) 
o Verfahren Kailbach-Schöllenbach: Mittel 2021-2023 eingeplant (85.000,- €) 
o Verfahren Hesselbach: Mittel 2021-2023 eingeplant (115.000,- €) 

 
Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft: 
Ergebnishaushalt:  

• Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 
2021 übernommen. Für die Jahre 2021ff. wurden die gleichen Zahlen angenommen. 

• Seit 2019 müssen die Kommunen ihre Holzvermarktung selbst organisieren. Hierfür 
wurde der Forstzweckverband Odenwald gegründet, dem die Stadt Oberzent 
beigetreten ist.  
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• Aufgrund des Borkenkäfers und einiger Sturmtiefs ist der Holzpreis in den 
vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken, weshalb im Bereich der 
Forstwirtschaft nicht mehr mit dem Gewinn gerechnet werden kann.  

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 14: Umweltschutz (entfällt) 
 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus 
 
Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung: 
Ergebnishaushalt:  

• Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wie in den Jahren zuvor 
 
Produkt 152010-Lokale Wirtschaftsförderung 
Ergebnishaushalt:  

• Stadtgutschein: Die Verwaltung plant die flächendeckende Einführung eines 
digitalen Geschenkgutscheins. Ein lokaler Einkaufsgutschein bindet wichtige 
Kaufkraft in unserer Stadt und stärkt den stationären Einzelhandel, die 
Gastronomie und alle weiteren lokalen Dienstleister. Insbesondere mit 
den Gewerbevereinen steht die Stadt diesbezüglich im Kontakt. Erste Ausgaben 
und Einnahmen wurden hierfür berücksichtigt.  

 
Produkt 152020-Messe und Ausstellungswesen: 

• Keine Veränderungen zum Vorjahr 
 
Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen: 
Finanzhaushalt:  

• Neue Schließanlage im BGH Beerfelden ( 6.000,-€) und DGH Falken-Gesäß (5.500,- 
€) 

 
Ergebnishaushalt:  

• Reparatur der Heizung im Bürgerhaus Beerfelden (7.000,- €) 

• Aufwendungen für die Reinigung der Bürgerhäuser teilweise durch externe Firmen. 
(4.500,- €) 

 
Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen: 
Finanzhaushalt:  

• 2021 Beginn des Ankaufs des alten Bahnhofs in Hetzbach (12.000,- € jährlich für 10 
Jahre) 

 
 

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Produkt 161010-Steuern, Allgemeinde Zuweisungen und Umlagen: 
Finanzhaushalt:  

• Die Investitionspauschale beträgt 166.000,- €. 
Ergebnishaushalt:  
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• Schlüsselzuweisungen: Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 waren rund 
300.000,- € höher als im Jahr 2019. Für 2021 ist ein leichter Rückgang in Höhe von 
100.000,- € zu erkennen. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass die 
Schlüsselzuweisung in Zukunft steigen wird.  

• Kreis- und Schulumlage: Die Kreis- und Schulumlage steigt in den vergangenen 
Jahren an und wird auch in diesem Jahr wieder höher sein.  

• Einkommensteueranteile: 2021 wird sich am Ansatz von 2019 orientieren 

• Grundsteuer A: Steigerung um 145 Prozentpunkte, sodass hier mit einer deutlichen 
Steigerung gerechnet werden kann.  

• Grundsteuer B: 2021 Steigerung aufgrund der Hebesatzerhöhung um 130 
Prozentpunkte 

• Gewerbesteuer: Im vergangenen Jahr wurde durch das Land Hessen eine 
Gewerbekompensationszahlung geleistet, wodurch die Stadt Oberzent im Bereich 
der Gewerbesteuer die Fehlbeträge ausgleichen konnte. Im Jahr 2021 wird mit einer 
Steigerung gerechnet, aufgrund einer Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte.  

• Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage: Rückgang da der Vervielfältiger gesenkt 
wurde und neben der Gewerbesteuerumlage eine Heimatumlage zu zahlen ist. Die 
Heimatumlage berechnet sich ebenfalls anhand des Gewerbesteueraufkommens.  
 

• Hebesätze: 
 

Bezeichnung Hebesatz 2018 2019 2020 2021 

Hebesatz Grundsteuer A 350 350 350 495 

Hebesatz Grundsteuer B 365 365 365 495 

Hebesatz Gewerbesteuer 380 380 380 400 

 
 
Hier die steuerlichen Einnahmen und Ausgaben im Vorjahresvergleich: 
 

 
Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Grundsteuer A 83.464 85.000 121.968 121.968 121.968 121.968 

Grundsteuer B 1.054.410 1.036.000 1.395.900 1.395.900 1.395.900 1.395.900 

Gewerbesteuer 1.828.801 2.174.300 2.108.000 2.224.300 2.267.790 2.312.150 

Anteil Einkommenssteuer 5.178.417 5.728.360 5.218.052 5.948.569 6.025.650 6.222.173 

Anteil Umsatzsteuer 353.464 335.720 418.508 432.352 443.587 457.852 

Vergnügungssteuer 45.355 38.000 68.000 68.000 68.000 68.000 

Hundesteuer 53.040 53.500 81.000 81.000 81.000 81.000 

Sonst. Kommunalsteuern u. 
steuerähnl. Abgaben -- 0 100.000 100.000 100.000 100.000 

Summe 8.596.950 9.450.880 9.511.428 10.372.089 10.503.895 10.759.043 
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Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

8.045.754 8.337.768 8.446.431 8.741.433 8.985.601 9.228.334 

davon Kreisumlage 4.388.376 4.520.027 4.626.512 4.795.297 4.939.156 5.087.330 

davon Schulumlage 2.576.156 2.653.441 2.715.952 2.815.035 2.899.486 2.986.470 

davon Gewerbesteuerumlage 306.602 366.200 185.707 200.264 204.270 208.356 

davon Heimatumlage -- -- 104.510 115.287 126.939 129.478 

 
 
Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 
Finanzhaushalt:  

• Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden „normale“ Kreditaufnahmen 
in Höhe von 1.830.000,- € in 2021. Außerdem kommen 69.975€ zur Finanzierung 
der Eigenanteile der Hessenkasse-Maßnahmen. Hinzu kommen die 
Darlehensaufnahme aufgrund der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 und die 
Übertragung der Mittel für Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.996.008,- 
Euro €.  

• Die Tilgungen 2021 betragen insgesamt 523.500,- €.  

• Der Liquiditätskreditbedarf wurde für 2021 auf 500.000,- € festgesetzt.  
Hinweis: Der Begriff „Kassenkredit“ wurde in der letzten Änderung der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) durch den Begriff „Liquiditätskredit“ ersetzt. 
Begründung: Es ist keine Liquiditätskreditaufnahme vorgesehen und voraussichtlich 
auch nicht nötig. Durch die zahlreichen Förderprogramme, bei denen die Mittel in 
der Regel erst nach Abschluss der Maßnahme und Bezahlung aller Rechnungen 
abgerufen werden können, ist jedoch unterjährig mit kurzfristigen 
Zahlungsengpässen zu rechnen. Außerdem fließen die großen Einnahme-Positionen 
wie Einkommens- und Umsatzsteueranteile nur alle 4 Monate und die 
Gemeindesteuer- und Gebühreneinnahmen nur alle 3 Monate in die Kasse. Hier 
kann es kurz vor diesen Zahlungsterminen durchaus einmal zu Engpässen kommen. 
Daher wurde dieser Liquiditätskreditrahmen von 500.000,- € vorsorglich eingestellt. 
Dies sind weniger als 2 % des gesamten Auszahlungsvolumens des 
Finanzhaushaltes.  
 

Ergebnishaushalt:  

• Bei den Bankzinsen (Sollzinsen) handelt es sich vorwiegend um Verwahrentgelte. 

• Bei den Zinsen an den sonstigen inländischen Bereich handelt es sich um die Zinsen 
für Darlehen bei öffentlichen Sonderrechnungen und bei Kreditinstituten.  
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Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2021 betrug 3.515.151,- €. Für den im 
Finanzhaushalt auszuweisenden geplanten Plan-Anfangsbestand sind jedoch die noch 
abzuwickelnden Haushaltsreste abzuziehen.  
 
 
Liquiditätsreserve 
 
Durch die Ergänzung des § 106 Abs. 1 HGO wird ein sogenannter Liquiditätspuffer 
eingeführt. Dieser soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen 
Jahre belaufen. Diese Vorschrift ist ab der Haushaltsplanung 2019 anzuwenden und wurde 
auch für den Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.  
 
Für die Finanzplanung 2021 bis 2024 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert. Im 
Haushaltsjahr 2021 beträgt der Puffer 430.000,- €.  
 
Außerdem wird ein weiterer Puffer in Höhe von 350.000,- € für den möglicherweise 
zurückzuzahlenden Zuschuss an das Land Hessen aufgrund des Verkaufs des Hauses 
Cordula eingeplant.  
 
Kreditbedarfsberechnung 
 
Basierend auf den zu finanzierenden Investitionen und unter Berücksichtigung der freien 
Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Kassenbestandes abzüglich der 
gebildeten Liquiditätsreserve, ergibt sich der Kreditbedarf des jeweiligen Haushaltsjahres.  
 
 
2021 sind 1.899.975,- € über Kredite zu finanzieren: 
 
 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  2.828.830,00 € 

./. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   5.526.905,00 € 

= Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit  2.698.075,00 € 
    

+ 
darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht 
investive Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für 
die Tilgung von Konjunkturmaßnahmen 

 31.950,00 € 

./. 
noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus 
Vorjahren für geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres 

 0,00 € 

./. 
Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über 
Kredite finanziert werden dürfen 

  62.000,00 € 

    

= vorläufiger Kreditbedarf  2.668.025,00 € 

= 
freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
Zahlungsmittelbestand, die zur Finanzierung von Investitionen zur 
Verfügung stehen 

 786.050,00 € 

    

= Rechnerischer Kreditbedarf für Investitionen  1.881.975,00 € 

30



 abzüglich Darlehen Hessenkasse für Investitionen)  22.905,00 € 

= Kreditbedarf freier Kreditmarkt (aufgerundet)  1.859.070,00 € 

 festzusetzender Kreditbedarf für Investitionen inkl. Hessenkasse  1.881.975,00 € 

 zuzüglich Darlehen Hessenkasse für Instandhaltung (10 % 
Eigenanteil) 

 18.000,00 € 

= festzusetzender Kreditbedarf insgesamt  1.899.975,00 € 

 
Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 erfolgte analog, auf eine Abbildung 
an dieser Stelle wurde verzichtet. 
 

• Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahme 2021:  
 
In 2021 entfallen ein Großteil der Kredite auf die Finanzierung von Wasserbaumaßnahmen. 
Dies sind sogenannte rentierliche Schulden, d.h. die Tilgungen können aus den 
Gebühreneinnahmen geleistet werden. Denn die steigenden Abschreibungen fließen in die 
Gebührenkalkulationen mit ein und erhöhen somit ggf. die Preise. Daher ist die 
Darlehenslaufzeit möglichst an die Nutzungsdauer der Maßnahmen anzugleichen. Die 
Kalkulation sieht eine Darlehenslaufzeit von 30 Jahren vor. 
Die weiteren Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen, 
dringend überfällige Straßenbaumaßnahmen – teilweise im Zusammenhang mit der 
Sanierung des Kanals und der Wasserleitung -sowie Maßnahmen zur künftigen 
Sicherstellung der Kinderbetreuung benötigt.  
Für die Eigenanteile an den IKEK-Maßnahmen werden Darlehensmittel benötigt.  
 
Außerdem ist sowohl bei den Haushaltsresten als auch bei den neu veranschlagten 
Investitionen ggf. in Vorlage zu treten bis geplante Zuschüsse und Beiträge eingehen. Daher 
gibt es keine Möglichkeit, diesen Kreditbedarf weiter zu verringern ohne das Risiko 
einzugehen, in eine Kassenkreditfalle zu rutschen.  
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V. Schuldenentwicklung 
 
Die folgende Schuldenübersicht beinhaltet nur die zu bilanzierenden Schulden. Hierin nicht 
enthalten sind Darlehensübernahmen im Rahmen der Flurbereinigung. Die Darlehen aus 
den Konjunkturprogrammen sind inklusive Tilgungsanteilen des Landes dargestellt. 
 
Neuaufnahme 2018 530.000 € 
Tilgungen 2018 -3.598.716 € 
 
Stand am 31.12.2018 4.682.720 € 
 
Neuaufnahme 2019 4.505.271 € 
Tilgungen 2019 -654.904 € 
 
Stand am 31.12.2019 8.533.087 € 
 
Neuaufnahme 2020 2.200.016 € 
Tilgungen 2020 -759.766 € 
 
Stand am 31.12.2020 9.973.337 € 
 
Neuaufnahme 2021 4.906.884 €* 
Tilgungen 2021 -519.164 € 
 
Stand am 31.12.2021 14.361.057 € 
 
Neuaufnahme 2022 1.890.000 € 
Tilgungen 2022 -602.506 € 
 
Stand am 31.12.2022 15.648.551 € 
 
* 3.006.883 € aus Kreditermächtigungen 2020 + 1.899.975 € aus Kreditermächtigungen 
2021 
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VI. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche 
 
 
Statistische Vergleichsbasis: 
 

➢ Kreisangehörige Kommunen in Hessen zwischen 7.500 und 15.000 Einwohnern 
 
Anzahl gesamt (allgemeine statistische Zahlen stehen zur Verfügung): 104 Kommunen  
 
Anzahl für die Berechnung von Vergleichszahlen (auch die Haushaltszahlen stehen zur 
Verfügung):  
2019: 41 Kommunen  2020: 40 Kommunen 
2021: 38 Kommunen 2022: 32 Kommunen 2023: 7 Kommunen 
 
 
Erträge 
 
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild: 
 

 
  

  

Zusammensetzung nach Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20%)

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge
aus gesetzl. Umlagen (37%)

Erträge aus Transferleistungen /
Familienleistungsausgleich (2%)

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen (32%)

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-
zuschüssen & -beiträgen (4%)

Sonstige Erträge / Zinsen (3%)
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Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: 
 
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.999.509 Euro. Im 
aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge auf 25.869.546 Euro. 
 

 Ansatz 2021 Ansatz 2020 Vergleich in Euro 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 694.425 845.088 -150.663 

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 5.095.250 4.513.100 582.150 

Kostenersatzleistungen und -
erstattungen 346.346 342.836 3.510 

Steuern und steuerähnliche 
Erträge einschl. Erträge aus 
gesetzl. Umlagen 

9.511.428 9.450.880 60.548 

Erträge aus Transferleistungen 
/ Familienleistungsausgleich 399.380 350.370 49.010 

Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 

8.196.154 6.598.640 1.597.514 

Auflösung von Sonderposten 
aus Inv.zuweisungen,-
zuschüssen & -beiträgen 

951.977 1.231.081 -279.104 

Sonstige ordentliche Erträge 621.106 614.049 7.057 

Ordentliche Erträge 25.816.066 23.946.044 1.870.022 

Finanzerträge 53.480 53.465 15 

Summe 25.869.546 23.999.509 1.870.037 

 
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar: 
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Ertragsarten im langfristigen Verlauf

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen
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Zusammensetzung des Steueraufkommens 
 

 
 

 

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf 
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen 
Entwicklung: 
 

 
 

  

Zusammensetzung nach Steuerarten

Grundsteuer A (1%)

Grundsteuer B (15%)

Gewerbesteuer (22%)

Anteil Einkommenssteuer (55%)

Anteil Umsatzsteuer (4%)

Vergnügungssteuer (1%)

Hundesteuer (1%)

Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben
(1%)
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Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung

Gewerbesteuer Grundsteuer B Anteil Einkommenssteuer Anteil Umsatzsteuer
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Entwicklung der Hebesätze 
 

  

Bezeichnung Hebesatz 2021 2020 2019 

Hebesatz Grundsteuer A 495 350 350 

Hebesatz Grundsteuer B 495 365 365 

Hebesatz Gewerbesteuer 400 380 380 

 
 
In den nachfolgenden Abbildungen bildet die Stadt Oberzent den blauen Balken, während 
der graue Balken den Durchschnitt der Vergleichskommunen abbildet.  
 
Steuerquote 
 
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der 
Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen 
Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe 
Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im 
Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. 
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Grundsteuer B je Einwohner 
 
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen 
in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet: 
 

 
 
 
Gewerbesteuer je Einwohner 
 
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. 
Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund 
der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt: 
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Gemeinschaftssteuern 
 
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- 
und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen 
Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen 
dargestellt: 
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Zuwendungen 
 

 
 
 

Zuwendungsquote 
 
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und 
Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des 
Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert 
mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.  
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Aufwendungen 
 
Zusammensetzung nach Aufwandsarten: 
 
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das 
Haushaltsjahr 2021 - folgendes Bild: 

 

 
 
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 
23.898.030 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr auf 25.867.247 
Euro. 
 
  

Zusammensetzung  Aufwendungen

Personalaufwendungen (27%)

Versorgungsaufwendungen (1%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(17%)

Abschreibungen (10%)

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufw. (12%)

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen (33%)

Transferaufwendungen (1%)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

40



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:  
 
Vorjahresvergleich Aufwandsarten 
 

 Ansatz 2021 Ansatz 2020 Vergleich in Euro 

Personalaufwendungen 6.955.364 6.430.714 524.650 

Versorgungsaufwendungen 224.900 207.700 17.200 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 4.314.578 4.652.851 -338.273 

Abschreibungen 2.471.419 2.273.092 198.327 

Aufw. für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufw. 

3.091.150 1.634.550 1.456.600 

Steueraufw. einschl. Aufw. aus 
gesetzl. 
Umlageverpflichtungen 

8.446.431 8.337.768 108.663 

Transferaufwendungen 164.550 156.150 8.400 

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 16.755 13.290 3.465 

Ordentliche Aufwendungen 25.685.147 23.706.115 1.979.032 

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 182.100 191.915 -9.815 

Summe 25.867.247 23.898.030 1.969.217 

 
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung 
der Aufwandsarten: 
 
 
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:  
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Personalintensität 
 
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die 
Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. 
 

 
 

 
Sach- und Dienstleistungsintensität 
 
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. 
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des 
ordentlichen Aufwandes hat.  
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Gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 
 
Transferaufwandsquote 
 
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den 
ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der 
kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird. 
 

 
 
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen  
 
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes 
Bild: 
 

 
Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

8.045.754 8.337.768 8.446.431 8.741.433 8.985.601 9.228.334 

davon Kreisumlage 4.388.376 4.520.027 4.626.512 4.795.297 4.939.156 5.087.330 

davon Schulumlage 2.576.156 2.653.441 2.715.952 2.815.035 2.899.486 2.986.470 

davon Gewerbesteuerumlage 306.602 366.200 185.707 200.264 204.270 208.356 

davon Heimatumlage -- -- 104.510 115.287 126.939 129.478 
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Langfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 
 

 
 

 
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 
 
Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie 
nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und 
Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der 
Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder 
aufgezehrt werden. 
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Abschreibungen 
 
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet: 
 

 
Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände -- 69.822 34.318 33.684 33.570 33.466 

Abschreibungen auf Gebäude, 
Sachanlagen im Gemeingebrauch 
und Infrastrukturvermögen 

-- 1.683.681 1.940.728 2.092.139 2.148.273 2.154.113 

Abschreibungen auf technische 
Anlagen und Maschinen -- 27.632 24.585 23.601 23.600 23.599 

Abschreibungen auf andere Anlagen, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung -- 376.078 365.707 370.022 384.192 385.199 

Abschreibungen und 
Wertberichtigungen auf 
Umlaufvermögen (außer 
Wertpapiere) 

1.522 -- -- -- -- -- 

Sonstige Abschreibungen incl. GWG -- 115.879 106.081 106.079 105.078 105.076 

Abschreibungen 1.522 2.273.092 2.471.419 2.625.525 2.694.713 2.701.453 

 
 
Abschreibungsintensität 
 
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen 
Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. 
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Zinsaufwand 
 
2018 sind die Vorfälligkeitsentschädigungen für die Entschuldungen durch die Fusion 
enthalten. 
 

 
 
Zinslastquote 
 
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum 
ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch 
Zinsaufwendungen ist.  
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Ergebnis 
 
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt 
entwickeln: 
 

 
Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Verwaltungsergebnis 703.574 239.929 130.919 -24.971 -233.731 -212.286 

Finanzergebnis -95.285 -138.450 -128.620 -120.620 -112.620 -104.620 

Ordentliches Ergebnis 608.289 101.479 2.299 -145.591 -346.351 -316.906 

Außerordentliches Ergebnis 117 -- -- -- -- -- 

Jahresergebnis 608.406 101.479 2.299 -145.591 -346.351 -316.906 
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Investitionen 
 
Investitionskredite 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im 
Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung: 
 

 
Ergebnis 

2019 

Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Einzahlungen aus 
Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie 
Investitionsbeiträgen 

966.332 3.406.890 2.785.830 1.394.500 2.803.500 222.750 

Einzahlungen aus Abgängen von 
Sachanlagevermögen und 
immateriellem Anlagevermögen 

10.265 170.000 43.000 -- -- -- 

Einzahlungen aus Abgängen von 
Finanzanlagevermögen 10.750 0 0 0 -- -- 

Summe Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 987.347 3.576.890 2.828.830 1.394.500 2.803.500 222.750 

Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 32.212 295.000 181.000 152.000 17.000 17.000 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.707.694 5.919.600 4.783.255 3.082.000 3.868.000 725.000 

Auszahlungen für Investitionen in 
bewegliches Sachanlagevermögen 
und immaterielles Anlagevermögen 

1.235.249 822.300 550.850 317.000 957.000 187.000 

Auszahlungen für Investitionen in 
Finanzanlagevermögen 5.638 11.500 11.800 12.100 12.400 12.700 

Summe Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 4.980.792 7.048.400 5.526.905 3.563.100 4.854.400 941.700 

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.993.445 -3.471.510 -2.698.075 -2.168.600 -2.050.900 -718.950 

 
Investitionsauszahlungen je Einwohner 
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Sonstige allgemeine Entwicklungen 
 
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen 
Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von 
strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen 
demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen 
Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies 
erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und 
Jugendliche sowie Senioren. 
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal 
beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter 
werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen 
durchaus stark variieren können. 
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern 
erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche 
Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird 
unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme 
führen. 
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher weniger, ob der Prozess aufgehalten werden 
kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und 
Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche 
Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. 
Der Bericht soll eine grobe Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation 
mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist: 
 
-Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf 
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen) 
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
 
Bevölkerung 
 
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter 
Altersgruppen abgebildet: 
 
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen 
 

 E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 

Einwohner gesamt 10.248 10.222 10.139 10.214 10.214 

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 367 394 -- 440 486 

- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) 167 201 -- 260 262 

- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 
Jahre) 200 193 -- 180 224 

Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) 1.035 1.012 -- 940 900 

Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-
65Jahre) 6.514 6.436 -- 6.361 6.361 

Senioren (über 65 Jahre) 2.332 2.380 -- 2.439 2.447 
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Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen 
 
 

 
 

 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt  
 
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der 
Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. 
Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. 
 
 
Arbeitslose und Beschäftigte 
 

 E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 

Arbeitslose zum 30.6. -- -- -- 160 176 

davon Arbeitslose unter 25 Jahre 
(Jugendarbeitslosigkeit) -- -- -- 20 19 

davon Arbeitslose über 55 Jahre 
(Arbeitslosigkeit Älterer) -- -- -- 51 45 

SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort -- -- -- 1.882 1.812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 348 367 394 440 486

1.102 1.067 1.035 1.012 940 900

6.507 6.460 6.514 6.436 6.361 6.361

2.297 2.299 2.332 2.380 2.439 2.447

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
e

rs
.

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)

Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre) Senioren (über 65 Jahre)

50



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung 
 

 
 
 

 
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
 
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die 
Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen 
Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. 
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Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte   

  
  

062010 - Kindertagesstätten:   

   

 Plan 2020 Plan 2021 

Ordentliche Erträge + Erlöse ILV 955.521 1.642.075 

Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV 2.388.461 2.766.013 

Kostendeckungsgrad in % 40,01% 59,36% 

    

113010 - Abwasserbeseitigung   

   

 Plan 2020 Plan 2021 

Ordentliche Erträge + Erlöse ILV 2.456.193 2.673.100 

Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV 2.456.193 2.673.019 

Kostendeckungsgrad in % 100,00% 100,00% 

    

114010 - Wasserversorgung   

   

 Plan 2020 Plan 2021 

Ordentliche Erträge + Erlöse ILV 1.313.825 1.383.598 

Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV 1.313.825 1.383.178 

Kostendeckungsgrad in % 100,00% 100,03% 

    

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:   

   

 Plan 2020 Plan 2021 

Ordentliche Erträge + Erlöse ILV 236.130 331.969 

Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV 335.775 331.768 

Kostendeckungsgrad in % 70,32% 100,06% 
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Haushaltsvermerke 
 
 
➢ Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkontengruppen 62 – 65 Personal- 

und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 (2) GemHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.  

 
 
➢ Gem. § 21 (1) GemHVO dürfen die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz 

oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des 
zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar: 
 
Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt: 

• Material (Kontierung 606xxxx) 

• Fremdinstandhaltung (Kontierung 616xxxx)  

• Beratungsleistungen (Kontierung 677xxxx) 

• Fortbildungskosten (Kontierung 688xxxx) 

• Zuweisungen und Zuschüsse (Kontierung 712xxxx) 
 
 
➢ Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 (2) GemHVO für 

zahlungswirksame Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet 
werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. 

 
 
➢ Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen in dem dadurch erforderlichen 

Umfang umgesetzt werden (sh. VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO). 
 
 

➢ § 100 HGO  
 

Nach § 100 HGO ist eine überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendung und 
Auszahlung nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen eintritt, unabdingbar ist und 
eine Deckung der Kosten gewährleistet werden kann. Für den Haushalt der Stadt 
Oberzent hat die Auslegung des § 100 HGO dahingehend Auswirkungen, dass über-
bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gedeckt werden müssen. 
Sollte innerhalb des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass eine Maßnahme zu 
über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, muss 
geprüft und gewährleistet werden, dass diese gedeckt werden können. 

 
Für die Stadt Oberzent wurde beschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlung 
den Magistrat dazu ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und 
außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und 
Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung 
des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon 
alsbald Kenntnis zu geben. 
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Es gelten als nicht erheblich:  
 
1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 30.000 EUR  

  je Produkt / Investitionsmaßnahme 
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 EUR  

 je Produkt / Investitionsmaßnahme  
 

Bei erheblich bedeutsamen Aufwendungen und Auszahlungen, die die 
vorgenannten Beträge überschreiten, bedarf es eine von der 
Stadtverordnetenversammlung abgegebene Zustimmung. Davon ausgenommen 
sind Grundlagenverträge, die von der Stadtverordnetenversammlung mit festen 
Kostensätzen beschlossen wurden oder die Aufwendungen / Auszahlungen, die auf 
gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen 
sind. 
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Budgetüberblick 

 
Dies ist keine offizielle Budgetübersicht, sondern lediglich noch einmal eine 
Zusammenfassung, welche Budgets sich aufgrund der Rechtslage und der 
Haushaltsvermerke ergeben. Es soll dem Laien ermöglichen besser zu verstehen, was nun 
tatsächlich welchem Budget angehört. 
 
Gesetzlich: 
Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind 
gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes 
bestimmt ist. Dies gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.  
 
Haushaltsvermerk: 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden gemäß Haushaltsvermerk ein eigenes 
Budget. 
 
Folge:  
Alle finanzwirksamen Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und 
Versorgungsaufwendungen, und alle investiven Auszahlungen sind also in den 16 
Teilhaushalten jeweils gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Teilhaushalte entsprechen den 16 Produktbereichen gemäß Muster 12 GemHVO.  
 
Folgende Budgets wurden folglich eingerichtet: 
 

Budget 01:  TH 01 - Innere Verwaltung 
Budget 02:  TH 02 - Sicherheit und Ordnung 
Budget 03: TH 03 - Schulträgeraufgaben (nicht bebucht) 
Budget 04:  TH 04 - Kultur und Wissenschaft 
Budget 05:  TH 05 - Soziale Leistungen 
Budget 06:  TH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Budget 07: TH 07 - Gesundheitsdienste 
Budget 08: TH 08 - Sportförderung 
Budget 09: TH 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Budget 10: TH 10 - Bauen und Wohnen 
Budget 11: TH 11 - Ver- und Entsorgung 
Budget 12: TH 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Budget 13: TH 13 - Natur- und Landschaftspflege 
Budget 14: TH 14 - Umweltschutz (zurzeit nicht bebucht) 
Budget 15: TH 15 - Wirtschaft und Tourismus 
Budget 16: TH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Budget P: Personal- und Versorgungsaufwendungen  

  (Produktübergreifend, Sachkontengruppen 62 – 65) 
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Projekt-Nr. Produkt Produkt-Bezeichnung Maßnahme Haushalt 2019 2020 2021 2022 Anmerkung

1 012020 Verwaltungsservice Umbau EG Rathaus Beerfelden Ergebnis 25.000 175.000

1 012020 Verwaltungsservice Umbau EG Rathaus Beerfelden Ergebnis -25.000 -175.000
Umgesetzt, nicht über 

Hessenkasse

2 012020 Verwaltungsservice
Sanierung Fassade Altbau Rathaus 

Beerfelden
Ergebnis 26.000

2 012020 Verwaltungsservice Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden Ergebnis -26.000 30.000
Mittelübertragung + 

zusätzliche Mittel

3 022010 Brandschutz Beerfelden: Austausch Tore Ergebnis 80.000

3 022010 Brandschutz Beerfelden: Austausch Tore Ergebnis -80.000 80.000 Mittelübertragung

4 022010 Brandschutz Erneuerung Sirenen-steuerung Ergebnis 40.000

4 022010 Brandschutz Erneuerung Sirenensteuerung Ergebnis -40.000 40.000 80.000
Mittelübertragung + 

zusätzliche Mittel

5 022010 Brandschutz Olfen / Kailbach: Austausch Tore Ergebnis 25.000 *NEU*

5 022010 Brandschutz Olfen / Kailbach: Austausch Tore Ergebnis 25.000 Neue Maßnahme

6 022010 Brandschutz
Beerfelden: Überdachung Hintereingang, 

Erneuerung Eingangstür
Ergebnis 38.000 *NEU*

6 022010 Brandschutz
Beerfelden: Überdachung Hintereingang, 

Erneuerung Eingangstür
Ergebnis 38.000 Neue Maßnahme

7 026010

Öffentliche 

Sicherheit und 

Ordnung

Asphaltsanier-

ung/Sensorenerneuerung stationäre 

Messgeräte 

Ergebnis 42.000

7 026010
Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung

Asphaltsanierung/Sensorenerneuerung 

stationäre Messgeräte 
Ergebnis -42.000

Umsetzung erfolgte 

anderweitig, nicht über 

Hessenkasse

8 041010
Heimat- und 
Kulturpflege

Maßnahmen Burg Freienstein Ergebnis 50.000 50.000

8 041010
Heimat- und 

Kulturpflege
Maßnahmen Burg Freienstein Ergebnis -50.000 -50.000 Maßnahme verschoben

9 062010 Kindertagesstätten
Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster 

und Außentüren
Ergebnis 90.000

9 062010 Kindertagesstätten
Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und 

Außentüren
Ergebnis -90.000 90.000 Mittelübertragung

10 082010 Sportplätze
Sporthaus Hetzbach: Erneuerung 

Duschen + Dach
Ergebnis 76.000

10 082010 Sportplätze
Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + 

Dach
Ergebnis -76.000 Erledigt

11 082010 Sportplätze
Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried 

Beerfelden
Ergebnis *NEU*

11 082010 Sportplätze
Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried 

Beerfelden
Ergebnis 25.000 Neue Maßnahme

12 082010 Sportplätze
Erneuerung Tennenbelag Hartplatz 

Stried
Ergebnis 35.000

12 082010 Sportplätze Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried Ergebnis -35.000 Erledigt

Hessenkasse-Maßnahmen der Jahre 2019 / 2020 sowie die Veränderungen
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13 082020
Turn- und 

Sporthallen

Alte Turnhalle: Sanierung Fachwerk 
und neu streichen + Erneuerung 

Saalbeleuchtung

Ergebnis 22.500

13 082020 Turn- und Sporthallen
Alte Turnhalle: Sanierung Fachwerk und neu 

streichen + Erneuerung Saalbeleuchtung
Ergebnis -22.500 Erledigt

14 121010 Gemeindestraßen Sanierung Stützmauer Heugasse 9 Ergebnis 65.000

14 121010 Gemeindestraßen Sanierung Stützmauer Heugasse 9 Ergebnis -65.000 Maßnahme verschoben

15 121010 Gemeindestraßen 
Sanierung Straße und Parkplatz am 

Sportplatz Airlenbach 
Ergebnis 62.000

15 121010 Gemeindestraßen 
Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz 

Airlenbach 
Ergebnis -62.000 Erledigt

16 121010 Gemeindestraßen 
Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße 
Kortelshütte

Ergebnis 143.000

16 121010 Gemeindestraßen 
Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße 

Kortelshütte
Ergebnis -143.000 Maßnahme verschoben

17 121010 Gemeindestraßen 
Erneuerung Asphaltdecke Im 
Breischengrund Finkenbach

Ergebnis 143.000

17 121010 Gemeindestraßen 
Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund 

Finkenbach
Ergebnis -143.000 Maßnahme verschoben

18 133010
Friedhofs- und 
Bestattungs-wesen

Sanierung Friedhofshalle Olfen 
(Vorplatz)

Ergebnis 25.000

18 133010
Friedhofs- und 

Bestattungs-wesen
Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz) Ergebnis -25.000 Erledigt

19 133010
Friedhofs- und 

Bestattungs-wesen

Erneuerung Heizung und 

Fensteranlagen Friedhofskapelle 
Beerfelden 

Ergebnis 50.000

19 133010
Friedhofs- und 

Bestattungs-wesen

Erneuerung Heizung und Fensteranlagen 

Friedhofskapelle Beerfelden 
Ergebnis -50.000 50.000 Mittelübertragung

20 153010

Bürger- und Gemein-

schafts-einricht-

ungen

Bürgerzentrum Unter-Sensbach: 
Austausch Heizkessel

Ergebnis 30.000

20 153010

Bürger- und 

Gemeinschafts-

einrichtungen

Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch 

Heizkessel
Ergebnis -30.000 30.000 Mittelübertragung

21 153020
Sonstige öffentliche 
Einrich-tungen

Erneuerung Elektro-installationen 
Campingplatz Hetzbach

Ergebnis 50.000

21 153020
Sonstige öffentliche 

Einrichtungen

Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz 

Hetzbach
Ergebnis -50.000 50.000 Maßnahme verschoben

22 153020
Sonstige öffentliche 

Einricht-ungen

Erneuerung Elektro-installationen 

Campingplatz Beerfelden
Ergebnis 50.000

22 153020
Sonstige öffentliche 

Einrichtungen

Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz 

Beerfelden
Ergebnis -50.000 Maßnahme verschoben
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23 153020
Sonstige öffentliche 

Einricht-ungen

Sanierung öffentl. Toilettenanlage 

Beerfelden (Parkplatz am Brunnen)
Ergebnis 27.000

23 153020
Sonstige öffentliche 

Einrichtungen

Sanierung öffentl. Toilettenanlage Beerfelden 

(Parkplatz am Brunnen)
Ergebnis -27.000 Umsetzung über IKEK

626.500 505.000 225.000

0 0

378.000 160.000

Projekt-Nr. Produkt Produkt-Bezeichnung Maßnahme Haushalt 2019 2020 2021 2022 Anmerkung

24 012050 Bauhof Unimog Rothenberg Finanz 180.000

24 012050 Bauhof Unimog Rothenberg Finanz -180.000 180.000 Mittelübertragung

25 012050 Bauhof Unimog Beerfelden Finanz 180.000

25 012050 Bauhof Unimog Beerfelden Finanz -180.000 Maßnahme verschoben

26 022010 Brandschutz Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Airlenbach Finanz 175.000

26 022010 Brandschutz Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Airlenbach Finanz -175.000 250.755
Mittelübertragung + 

zusätzliche Mittel

27 022010 Brandschutz Sanierung FF-Haus Hesselbach *** Finanz 10.000 90.000

27 022010 Brandschutz Sanierung FF-Haus Hesselbach *** Finanz -10.000 -90.000
Neubau in 2023 für 

250.000 €

28 022010 Brandschutz Sanierung FF-Haus Kailbach Finanz 10.000

28 022010 Brandschutz Sanierung FF-Haus Kailbach Finanz -10.000 100.000

29 062010 Kindertagesstätten Sanierung der Waldhütte Kita Beerfelden Finanz 50.000

29 062010 Kindertagesstätten Sanierung der Waldhütte Kita Beerfelden Finanz -50.000 Maßnahme verschoben

30 082020 Turn- und Sporthallen
Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und 

Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste 
Finanz 48.350

30 082020 Turn- und Sporthallen
Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und 

Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste 
Finanz -48.350 Erledigt

31 082020 Turn- und Sporthallen Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg Finanz 100.000

31 082020 Turn- und Sporthallen Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg Finanz -100.000 100.000 Mittelübertragung

Zwischensumme Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2019 / 2020

Ergebnis nach Umsetzung 2019 / 2020

Zwischensumme Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2021
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32 082020 Turn- und Sporthallen
Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über 

bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)
Finanz 247.600

32 082020 Turn- und Sporthallen
Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über 

bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)
Finanz -247.600 247.600 in der Durchführung

33 133010
Friedhofs- und 

Bestattungswesen
Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen Finanz 30.000 30.000 In der Durchführung

33 133010
Friedhofs- und 

Bestattungswesen
Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen Finanz -30.000 -30.000 30.000 In der Durchführung

253.350 707.600 280.000

0 0

628.355 280.000

2021 2022

340.200 144.000

565.520 252.000

905.720 396.000

2021 2022

34.020 14.400

56.552 25.200

90.572 39.600

Darlehen Hessenkasse (10 % der Zuschusssumme - max. 25 € / Einwohner)

Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt

Summe der verplanten Darlehensaufnahme

Gesamtsumme der Darlehensaufnahme von 2019 - 2021 

2.570.616

1.053.998

verfügbares Zuschusskontingent insgesamt für alle Hessenkasse-Maßnahmen

Summe der bereits bewilligten und fertiggestellten Hessenkasse-Maßnahmen

Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre

214.899

1.301.720

Zuschüsse Hessenkasse (90% der förderfähigen Kosten)

Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt

Summe der verplanten Zuschüsse

Gesamtsumme der verplanten Zuschüsse

Ergebnis nach Umsetzung 2019 / 2020

Zwischensumme Finanzhaushalt Haushaltsplan 2021

Zwischensumme Finanzhaushalt Haushaltsplan 2019 / 2020

Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre 104.785

21.418

256.375

130.172

Darlehenskontingent insgesamt ( 25 € x 10.255 Einwohner)

Summe der bereits aufgenommenen Darlehen Hessenkasse-Maßnahmen
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